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8 Allgemeines

• Es ist den Vermittlern verboten und ohne recht-
liche Wirkung auf die Gesellschaft, selbststän-
dig Deckungszusagen abzugeben.

• Für Beiträge, die per Lastschrift jährlich ein-
gezogen werden, entstehen keine Gebühren. 
Werden die Beiträge jedoch nach Wahl des 
Versicherungsnehmers halb-, vierteljährlich 
oder monatlich durch Lastschrift eingezogen, 
wird ein Ratenzuschlag von 0,12 EUR pro 
Versicherung und Fälligkeit erhoben. 

 Für Beiträge per Rechnung wird eine Gebühr 
von 1,19 EUR erhoben (sämtliche Gebühren 
inkl. der zum Zeitpunkt der Herstellung die-
ses Antrages gültigen Versicherungssteuer). 
Weitere Kosten und Gebühren werden nicht 
erhoben. Insbesondere sind die Versiche-
rungsvertreter und Versicherungsmakler nicht 
berechtigt, von Ihnen noch irgendwelche be-
sonderen Gebühren zu erheben.

• Dem Versicherungsnehmer ist bewusst, dass 
es sich bei der Pferdelebens-, der OP-Kran-
ken-, der Unfall--Krankenhaustagegeld-, der 
Pferde-Krankenvoll- sowie der Pferde-Trans-
port- und Diebstahlversicherung – soweit be-
antragt – um fünf rechtlich selbstständige und 
voneinander unabhängige Verträge handelt.

• Mitteilungen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen, müssen stets schriftlich erfol-
gen. Für uns bestimmte Mitteilungen werden 
wirksam, sobald sie uns zugegangen sind. 
Versicherungsvertreter sind zu ihrer Entge-
gennahme nicht berechtigt.

• Der Vertrag/die Verträge verlängern sich 
nach Ablauf (längstens nach fünf Jahren) 
um jeweils ein Jahr, wenn sie nicht spätes-
tens drei Monate vor Ablauf von einem der 
beiden Vertragspartner schriftlich gekündigt 
werden. Ist eine mehr als 5-jährige Dauer 
vereinbart, kann jeder Vertrag zum Ende des 
fünften oder jedes darauf folgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden.

Die Versicherungsverträge werden nach deut-
schem Recht abgeschlossen. Die folgenden 
Allgemeinen und Besonderen Bedingungen, 
Klauseln und Risikobeschreibungen – jeweils 
in der zum Zeitpunkt der Annahme dieses An-
trages gültigen Fassung – liegen den Verträgen 
zugrunde. Zusätzlich gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen.

8 Pferde-Lebensversicherung

• Allgemeine Bedingungen der Uelzener für 
die Versicherung von Pferden und anderen 
Einhufern (AVP)

• Besondere Bedingungen der Uelzener zur 
Pferde-Lebensversicherung sowie über zu-
sätzliche Assistance- oder Serviceleistungen. 

Auf die Möglichkeit der Prämienanpas-
sung gem. § 8, Nr. 4 AVP wird beson-
ders hingewiesen.

8 Unfall-
 Krankenhaustagegeldversicherung

• Allgemeine – sowie besondere Bedingungen 
zur namentlichen Reiterunfallversicherung.

Auf die Möglichkeit der Prämienanpas-
sung gem. § 6, AUB wird besonders 
hingewiesen.

8 Pferde-OP-Krankenversicherung

• Allgemeine Bedingungen der Uelzener 
für die Krankenversicherung von Pferden 
(ABKP)

• Besondere Bedingungen der Uelzener über zu-
sätzliche Assistance- oder Serviceleistungen. 

Operationen infolge Unfall oder Krankheit 
werden mit 100 % gem. der geltenden ABKP 
nach dem 2fachen Satz der Gebührenordnung 
für Tierärzte in der Fassung vom 01.08.1999 
erstattet. Die Kosten des letzten Untersuchungs-
tages vor der Operation, der Nachbehandlung 
und der verordneten Arzneimittel bis 5 Tage 
nach dem Operationstag, während der Ver-
tragslaufzeit, sind hierin ebenfalls eingeschlos-
sen. Keine Altersbeschränkung.

Auf die Möglichkeit der Prämienan-
passung gem. § 7 Abs. 5 ABKP wird 
besonders hingewiesen.

8 Pferde-Krankenvollversicherung

• Allgemeine Bedingungen der Uelzener für 
die Tier-Krankenvollversicherung von Pfer-
den und anderen Einhufern (ABBP).

• Besondere Bedingungen der Uelzener zur 
Pferde-Krankenvollversicherung sowie über 
zusätzliche Assistance- oder Serviceleistun-
gen. 

Auf die Möglichkeit der Prämienan-
passung gem. § 7, Abs. 5 ABBP wird 
besonders hingewiesen.

8 Pferde-Transport- und
 Diebstahlversicherung

• Allgemeine Bedingungen der Uelzener für 
die Versicherung von Pferden und anderen 
Einhufern (AVP).

• Besondere Bedingungen der Uelzener zur 
Pferde-Lebensversicherung sowie über zu-
sätzliche Assistance- oder Serviceleistungen. 

Auf die Möglichkeit der Prämienan-
passung gem. § 8, Nr. 4 AVP wird be-
sonders hingewiesen.

Für den Fall, dass die Transport- und Diebstahl-
versicherung nicht gewünscht wird, reduziert 
sich der Monatsbeitrag bei der Pferde-Kranken-
vollversicherung.

8 Schlusserklärung

Die Fragen im Antrag habe ich vollstän-
dig und richtig beantwortet. Ich weiß, 
dass der Versicherungsschutz sonst ge-
fährdet ist.

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen so-
wie die Besonderen Bedingungen und Klauseln 
(wie aufgeführt) sowie die Satzung der Uelze-
ner Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit, die mir ausgehändigt, spätes-
tens mit der (den) Police(n) zugestellt werden, 
erkenne ich an.

8 Einwilligungsklausel nach dem
 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erfor-
derlichen Umfang Daten, die sich aus den An-
tragsunterlagen oder der Vertragsdurchfüh-

rung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversi-
cherer zur Beurteilung des Risikos und zur 
Abwicklung der Rückversicherung sowie zur 
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche 
an andere Versicherer und/oder an den Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. zur Weitergabe an andere 
übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch un-
abhängig vom Zustandekommen des Vertra-
ges sowie für entsprechende Prüfungen bei 
anderweitig beantragten (Versicherungs-)
Verträgen und bei künftigen Anträgen. 

Ich willige ein, dass die Uelzener Versiche-
rungen, soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Vertragsangelegen-
heiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrech-
nungs- und Leistungsdaten an seine Vertreter 
weitergibt. Gesundheitsdaten dürfen nur an 
Personen- und Rückversicherer übermittelt 
werden.

„Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die 
Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom 
Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen 
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis 
zu nehmen.“

Ich willige ein, dass die Uelzener Allgemeine 
Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitig-
keit ggf. personenbezogene Wirtschaftsaus-
künfte über meine Person einholt und diese 
ggf. zur Nichtannahme des Antrags führen 
können.
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Vertragsgrundlagen und Erläuterungen sowie Schlusserklärung und Einwilligungsklausel 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)




